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Steueramt des Kantons Solothurn  
Quellensteuer  

Schanzmühle, Werkhofstrasse 29 c 
4509 Solothurn  
Telefon 032 627 87 62  
Telefax 032 627 87 60  
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 An die 
 Arbeitgeber und Versicherer von 
 ausländischen Arbeitnehmerinnen 
 und Arbeitnehmern 
 
 
 
 Solothurn, im Dezember 2005 
 
 
 
 
 

Aenderung der Tarifanwendung 2006 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 

Mit dem Bundesgerichtsentscheid i.S. Besteuerung von Alleinerziehenden mussten die Tarife im 
Kanton Solothurn angepasst werden. Die Tarife A1-A6 entfallen. Wir verweisen Sie auf die 
Wegleitung (Form. QST-001) sowie auf Hinweise und Erläuterungen in der Monatstariftabelle 
(Form. QST-300). Bitte beachten Sie besonders die Ziff. 16-20 der Wegleitung. 
 

Tarif A: Alleinstehende 
 für ledige, getrennt lebende, geschiedene oder verwitwete Steuerpflichtige die nicht 
 mit Kindern zusammenleben. 

 
Tarif B: Verheiratete (Alleinverdiener) 

für in ungetrennter Ehe lebende Alleinverdiener sowie für verwitwete, getrennt lebende, 
geschiedene und ledige Steuerpflichtige die mit Kindern zusammenleben (unter Berück-
sichtigung der Kinderanzahl); 

 
Leben nicht verheiratete Eltern (Konkubinat) mit ihren Kindern im gleichen Haushalt, steht 
der Kinderabzug und der Tarif B dem Elternteil zu, der die elterliche Sorge innehat. 

 
 Ledige, Verwitwete, Geschiedene 

und Getrenntlebende, 
Verheiratete 

   Alleinverdiener Doppelverdiener 
Zahl der zulage- 

berechtigten 
Kinder 

die 
nicht mit 
Kinder  

zusammenleben 

die 
mit Kindern 

zusammenleben 

nur ein Ehegatte 
erwerbstätig 

Ehefrau Ehemann 

0 A0 - B0 C C0 
1 A0 B1 B1 C C1 
2 A0 B2 B2 C C2 
3 A0 B3 B3 C C3 
4 A0 B4 B4 C C4 
5 A0 B5 B5 C C5 
6 A0 B6 B6 C C6 

 
Mit freundlichen Grüssen 
Steueramt des Kantons Solothurn 
Quellensteuer 
 


